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DasSündenbock-Denkenhatnieaufgehört
«Antisemitismus: Geschubst,
getreten und beschimpft»,
Ausgabe vom 29. März

Es ist eine erschreckende
Tatsache, dass der zunehmen-
de Judenhass in unseremLand
eineweitere Eskalationsstufe
erreicht hat. Doch nicht nur in
derWestschweiz, wie in dieser
Zeitung erwähnt. Die Zunah-
me dort ist lediglich Ausdruck
für die Entwicklung in der
ganzenWelt. Neu ist, dass er
jetzt auch in unseremLand in
die Klassenzimmer vordringt,
dass damit auch Lehrpersonen
an vorderster Front sind und
dass einige nochÖl ins Feuer
giessen, anstatt humanistische
Werte zu vermitteln.

Ausgerechnet Lehrperso-
nen, die eigentlich eine genau

gegenteilige Sichtweise ein-
nehmen sollten. Die den
Lernenden eine andereWahr-
nehmung dieser Geschichte
der ewigen Sündenböcke, der
Juden, eröffnen und ermögli-
chen könnten. Doch das Bei-
spiel zeigt auch, dass das
Sündenbockdenken immer
nochweit verbreitet ist. Kinder
gehenmit der ganz eigenen
Geschichte aus ihren Familien
in denUnterricht. Alles was zu
Hause gelernt wird, vertreten
sie auch nach aussen. Gelernt
ist gelernt. DerHaltung von
Kindern zuGrunde liegen ja
dieHaltung und die Sprache
ihrer Eltern undGeschwister.
Familie, das ist Heimat.

Dass dann jüdische Kinder
in der Schule geschubst, getre-
ten und beschimpft werden, ist

logisch. Viele Kinder lernen es
ja auch nicht anders in der
eigenenHerkunftsfamilie. Und
wenn dann noch Lehrpersonen
JudenmitNazis vergleichen,
sehen sich die Kinder bestätigt.

Welche Auswirkungen
dieses Vorgehen bei den Schü-
lerinnen und Schülern hat,
zeigt der Bericht. Abstossend.
Ich empfehle die Lektüre des
Buches «Der ewige Sünden-
bock» des deutschenNahost-
Experten TilmanTarach.
Schon seit über 2000 Jahren
geht das so. OhneWahrheit,
jedochmit einer immensen
Mordbereitschaft gegenüber
der jüdischen Bevölkerung.
Und einem immer noch ver-
heerendenAntisemitismus.

Hans JörgWeiss, Luzern

Wirtschaft:Es ist etwasausdemRudergelaufen
«Konkurs schlägt hohe
Wellen»,
Ausgabe vom 28. März

Mit der Abächerli AG schliesst
einweiteres Traditionsunter-
nehmen.Dieser Konkurs schla-
geWellen, schreibtMaurizio
Minetti. Ichwünschemir von
unserenMedien, dass sie
diesmal denWellengang zu
nutzenwissen.

In derWirtschaft ist näm-
lich über die Jahre etwas aus
demRuder gelaufen, was in
denWirtschaftsmedien trotz
Welthandelskrieg undKriegs-
schauplätzen rund umdenGlo-
bus ignoriert wird.Wirtschafts-
journalisten könnten helfen,

(Wirtschafts)-Kriege zu been-
den, indem sie bei einem
Thema ansetzen, das Alan
Greenspan, damals Chef der
Zentralbank der Vereinigten
Staaten, bereits 2008 bei einer
Anhörung vor demUS-Kon-
gress in Sachen Lehmann
Brothers ganz klar deklarierte:
«Ich habe 40 Jahre an falsche
Wirtschaftstheorien geglaubt.»

Es ist natürlich nicht verbo-
ten, dass Universitäten und
Journalisten derart eindrückli-
che Aussagen ignorieren. Die
katastrophalen Folgen dieser
Ignoranz, die wir in Form von
Wirtschaftskriegen und sozia-
lenUnruhen derzeit ernten,
sollten jedochAnlass sein,

neue Fragen zu stellen. Das
wäreQualitätsjournalismus.

Statt zumoralisieren und
Schuld zuzuweisen, könnten
wir wissenschaftlich der Frage
nachgehen, was AlanGreen-
span uns 2008 über falsche
Wirtschaftstheorienmitteilen
wollte.

Europa ist nämlich ange-
sichts des geplanten EU-Rüs-
tungsbudgets und Infrastruk-
turbudgets eigentlich auch
bereits Konkurs. Und seit dem
Konkurs vonGriechenland
2013 kennenwir die Ursache:
falscheWirtschaftstheorien.

IvoMuri,
Sursee

Verschlechtertoderverbessert esdieVersorgung?
Zur Abstimmung über das
neue Spitalgesetz im Kanton
Luzern am 18. Mai

Das neue Spitalgesetz ist ein
ordnungspolitischer Fehlgriff.
Es nimmt den Spitälern die
unternehmerische Freiheit, auf
Veränderungen zu reagieren
und bindet Ressourcen ineffi-
zient. Gerade in Zeiten von
Fachkräftemangel und finan-
zieller Engpässe ist es unver-
antwortlich, starre Vorgaben
mit der gesetzlichen Veranke-
rung des Leistungsangebotes
zumachen. Auch imGesund-
heitswesen braucht es Rah-
menbedingungen, die Innova-
tion fördern – nicht solche, die
sie behindern. Ich sageNein!

ThomasMeier, Unternehmer und
FDP-Kantonsrat, Schenkon

ImKantonsrat habenwir vor
kurzemdie Vision zur ganz-

heitlichen, integriertenGe-
sundheitsversorgung gutge-
heissen. Das revidierte Spital-
gesetz schafft die optimale
Grundlage für eine optimale
Umsetzung dieser Zukunftsvi-
sion. Die regionalenNetzwer-
ke, in denenHausärztinnen
undHausärzte, die Spitex und
die Pflegeheime engmit Spitä-
lern zusammenarbeiten,
werdenmit einem Ja gestärkt.

In diesenNetzwerken
kenntman sich gegenseitig.
Das ist ein grosser Vorteil. Das
Vorgehen, das aufeinander
abgestimmtwird, führt zu
einer patientennahen und
bedarfsgerechten Behandlung.
Das ermöglicht erhebliche
Kosteneinsparungen. Die
Vielfalt und die Vernetzung der
Angebote an verschiedenen
Standorten fördert zudemdie
Attraktivität der Ausbildungs-
undArbeitsplätze. Das ist in
unserer Zeit des Arbeitskräfte-
mangels ein grosser Vorteil.

Das revidierte Spitalgesetz
sichert dieGrund- undNotfall-
versorgung für die ganze
Luzerner Bevölkerung, unab-
hängig vomWohnort. Die
Möglichkeit zur Anpassung an
die dynamische Entwicklung
desGesundheitswesenswird
dabei nicht gefährdet, sondern
gestärkt! Sagenwir Ja.

Gerda Jung, Kantonsrätin dieMitte,
Gemeinderätin Soziales, Hildisrieden

Bitte kurz

Bitte fassen Sie sich kurz, damit
möglichst viele Briefe Platz ha-
ben. Ihr Schreiben sollte höchs-
tens 1900 Zeichen umfassen.
Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen oder nicht
zu publizieren. ImPrint veröffent-
lichte Zuschriften erscheinen auf
www.luzernerzeitung,ch.
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Bauen:SohebenSiehinderlicheDienstbarkeitenauf
Recht Wirmöchten unser zweistöckigesHaus aufstocken, was gemäss Zonenplan undAusnützungsziffermöglich
wäre. ImQuartier gibt es aber Einschränkungen bezüglich der Bauhöhe. Und derNachbarmacht geltend, die Auf-
stockung verletze eineDienstbarkeit zugunsten seinesGrundstücks. Gibt esMöglichkeiten, trotzdem aufzustocken?

Die Idee des «verdichteten
Bauens» hat seit der Teilrevi-
sion desRaumplanungsgeset-
zes von 2012 in der Schweiz an
Bedeutung gewonnen. Ziel ist
es, den vorhandenenRaum
effizienter zu nutzen, zu ver-
dichten. In der Praxis erschwe-
ren jedochwie in IhremFall
privateDienstbarkeiten oft
solcheVerdichtungsvorhaben.

Dienstbarkeiten sind priva-
te Rechte, die zulasten eines
Grundstücks und zugunsten
eines anderenGrundstücks
auferlegtwerden. Sie können
die Bauvorhaben auf dem
belastetenGrundstück erheb-
lich einschränken, etwawie in
IhremFall durchVorgaben zur
Höhe der Bauten oder durch
Grenzabstände. Eine häufige
FormdieserDienstbarkeiten ist
das «Villenservitut»,welches
in gehobenenWohngebieten
eine einheitliche niedrige
Bauweisemit freistehenden

Einfamilienhäusern und gros-
senGrünflächen vorschreibt.

WegezurAufhebungvon
Dienstbarkeiten
Es gibt tatsächlichmehrere
Möglichkeiten, diese ein-
schränkendenDienstbarkeiten
aufzuheben.Die einfachste
Möglichkeit, umeineDienst-

barkeit aufzuheben, ist die
zivilrechtlicheAblösung.Dabei
geht es darum, die Zustim-
mungdesDienstbarkeitsbe-
rechtigten für die Auflösung
einzuholen. Liegt eine schrift-
liche Einverständniserklärung
vor, kann dieDienstbarkeit
problemlos aus demGrund-
buch gelöschtwerden.Meist
hat der berechtigteNachbar
jedoch kein Interesse an der
Aufhebung derDienstbarkeit,
da sie ihmetwa eine ungetrübte
Aussicht ermöglicht.

In einem solchen Fall kann
eineAblösung beimGericht
verlangtwerden,wenndie
Dienstbarkeit veraltet oder für
das berechtigteGrundstück
bedeutungslos ist. Dies, weil
bereits andere Bauten dreige-
schossig errichtetwurden und
demNachbarn dieAussicht auf
See oder Berge genommen
haben, denen er seineDienst-
barkeit nicht entgegenhalten

konnte. Sofern ein geringes,
aber noch bestehendes Interes-
se an derDienstbarkeit vor-
liegt, ist auch eineAblösung
gegenEntschädigungmöglich.

Auchöffentliches Interesse
kanngelten
Aber auch die Baubehörde
kann in bestimmten Fällen die
Dienstbarkeiten aufheben oder
ändern. Dies ist etwa der Fall,
wenn das öffentliche Interesse
am verdichteten Bauen die
privaten Interessen deutlich
überwiegt. So erlaubt in eini-
genKantonen das Baurecht die
Ablösung vonDienstbarkeiten
für die Verdichtung von Sied-
lungsgebieten.

Laut Bundesgericht genügt
das öffentliche Interesse am
verdichteten Bauen für sich
allein nicht. Es siehtDienstbar-
keiten gerade als probates
Mittel der Grundstückseigen-
tümer, um ihreGrundstücke

vor spezifischen Bauvorschrif-
ten zu schützen. Jeder Fall
muss gesondert abgeklärt
werden. Es braucht eineGe-
samtbetrachtung aller privaten
und öffentlichen Interessen,
die das Bauvorhaben tangieren.

Kurzantwort

Dienstbarkeiten, die Verdich-
tungsprojektebehindern, können
mit Zustimmung des Eigentü-
mers des berechtigten Grund-
stücks aufgehoben werden. Ver-
weigert jener seineZustimmung,
kann ein Gericht die Ablösung
anordnen. Zudem können auch
die Baubehörden Dienstbarkei-
ten in bestimmten Fällen aufhe-
ben oder ändern. (heb)
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